
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.vg-riechheimer-berg.de

Regionalnachrichten für alle Einwohner

 im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft

Im Amts- und Nachrichtenblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ erfolgen amtliche und nichtamtliche 
Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ und der Mitgliedsgemeinden

Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthausen-Wülfershausen, Witzleben

Das Amtsblatt sowie weitere Informationen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 
und ihrer Mitgliedsgemeinden finden Sie im Internet unter www.vg-riechheimer-berg.de
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AMTS- UND NACHRICHTENBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

„Riechheimer Berg“
Jahrgang 25	 Samstag, den 21. Mai 2022	 Nummer 5

Nächster Redaktionsschluss: 15.06.2022� Nächster Erscheinungstermin: 25.06.2022

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft

Mo. 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Di. 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Fr. 09.00 - 12.00 Uhr

Am Freitag, dem 27.05.2022 bleibt die Verwaltung geschlossen

Telefon:
Zentrale: 036200 /6240
Bauverwaltung: 036200 /62430 /62431 /

62432 /62433
Haupt- und Ordnungsamt: 036200 /62412
Kämmerei: 036200 /62420 /62421
Steueramt: 036200 /62424
Kasse: 036200 /62422 /62423
E-Mail: info@vg-riechheimer-berg.de
Fax: 036200 /62444

Formulare, wie z.B. Hundesteueranmeldung, finden Sie auf 
der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer 
Berg
www.vg-riechheimer-berg.de unter der Rubrik Service.

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten

Dienstag 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr
oder auch nach Terminabsprache

Telefon: 036200 /64205
03628 /920181

Telefonische Erreichbarkeit der Leiterin
der Kindertageseinrichtungen, Frau Horeis,
unter 036200 /65620
oder per E-Mail: kita-leitung@vg-riechheimer-berg.de

Pass- und Meldewesen und Standesamt
Das Pass- und Meldewesen und Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft  

Riechheimer Berg befindet sich in der Stadt Arnstadt, Markt 1. Es wird auf folgende Möglichkeiten  
der Onlinebeantragung und / oder Kontaktaufnahme hingewiesen:

Möglichkeiten der Terminvereinbarung
Telefon: 0 36 28 / 74 56

(Montag - Donnerstag 9 - 16 Uhr, Freitag 9 - 13 Uhr)
E-Mail: rathaus@arnstadt.de

Online-Terminvergabe: www.arnstadt.de/termin
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Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stim-
me dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen Stimm-
zettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeichnen oder eine 
wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf 
dem Stimmzettel eintragen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, 
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusam-
men, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erken-
nen können.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur 
ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kenn-
zeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann 
eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimm-
tes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich 
auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. 
Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzel-
le aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig 
übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 12. Juni 2022 
bis 18:00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben wer-
den.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 
13. Juni 2022, um 08:00 Uhr bis voraussichtlich 12:00 Uhr, in 
denselben Wahlraum fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die 
Wahlhandlung nicht beendet werden kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

gez. Heike Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung des zugelassenen  
Wahlvorschlages für die Kommunalwahl  
am 12.06.2022 in der Gemeinde Alkersleben

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Alkersleben

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2022 fol-
genden Wahlvorschlag für die Wahl des ehrenamtlichen Bürger-
meisters in der Gemeinde Alkersleben als gültig zugelassen, der 
hiermit bekannt gegeben wird.

Wahlvorschlag für die Wahl des
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Alkersleben:

Wahlvorschlag: Feuerwehrverein Alkersleben e.V.
Nachname,
Vorname

Geburts-
jahr

Beruf Wohnort

Wagner,
André

1975 Bauingenieur 99310 Alkers-
leben

Mitteilungen

Bürgermeisterwahlen 
am 12. Juni 2022

in den Gemeinden Alkersleben,  
Bösleben-Wüllersleben,

Dornheim, Elxleben und Witzleben

Beantragung von Wahlscheinen (Briefwahl)  
über das Internet

Nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung (bis spätestens 22. 
Mai 2022) für die Bürgermeisterwahl am 12. Juni 2022, kön-
nen Wahlscheine auch online über das Internet beantragt 
werden.
Zur Beantragung eines Wahlscheins per Internet steht Ihnen 
ab 20. Mai 2022 auf der Homepage der VG: www.vg-riech-
heimer-berg.de unter der Rubrik - Aktuelles - der entspre-
chende Link zur Verfügung.

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Alkersleben

Wahlbekanntmachung  
für die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl -

am 12. Juni 2022 in der Gemeinde Alkersleben

1.
Am 12. Juni 2022 findet die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl 
- in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Anschließend wird 
das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet 1 Stimmbezirk.
Der Wahlraum befindet sich in:

99310 Alkersleben, Anger 38,
Landgasthof „Angereck“

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichem Stimmzettel. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraumes für die Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
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Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

Wahlbekanntmachung  
für die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl -

am 12. Juni 2022 in der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

1.
Am 12. Juni 2022 findet die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl 
- in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Anschließend wird 
das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet 2 Stimmbezirke:
Die Wahlräume befinden sich in:

Stimm-
bezirk

Wahlgebiet Anschrift der Wahllokale

01 Bösleben Feuerwehrgerätehaus,
Erfurter Straße 10a
99310 Bösleben-Wüllersle-
ben,
OT Bösleben
(barrierefrei)

02 Wüllersleben Bürgerhaus,
Stadtilmer Straße 4,
99310 Bösleben-Wüllersle-
ben,
OT Wüllersleben

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtli-
chen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitäts-
ausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichem Stimmzettel. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraumes für die Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme 
dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der auf-
gedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusammen, 
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein 
Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand be-
kannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes 
Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf 
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die 
Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle auf-
suchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl erlangt hat.

Der Bewerber hat schriftlich erklärt:
„Zu der Frage, ob ich wissentlich als hauptamtlicher oder inoffi-
zieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem 
Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet habe, gebe ich folgende Erklärung 
ab: Nein
Ich bin mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden. Mir fehlt die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht.“

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler kann 
seine Stimme vergeben, indem er den Bewerber des aufge-
druckten zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine 
wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt.

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl  
Gemeinde Alkersleben - am 12. Juni 2022

Bekanntmachung 
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

für die Gemeinde Alkersleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für die Ge-
meinde Alkersleben findet am

Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 18:30 Uhr,
in 99310 Osthausen-Wülfershausen,
Am Flugplatz 10, Zimmer 8,
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Alkersleben

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung von Beschlüssen  
des Gemeinderates

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Gemeinderates Alkersleben aus  
der öffentlichen Sitzung vom 21.04.2022
Beschluss-Tag: 21.04.2022
Beschluss-Nr.: 51 / 2022
Beschlussgegenstand:
Niederschrift vom 17.02.2022
Der Gemeinderat Alkersleben beschließt die Niederschrift der öf-
fentlichen Sitzung vom 17.02.2022 in der als Anlage beigefügten 
Form.

Beschluss-Tag: 21.04.2022
Beschluss-Nr.: 52 / 2022
Beschlussgegenstand:
Preisfestlegung für Baugrundstücke Gemarkung Alkersle-
ben
Der Gemeinderat Alkersleben beschließt auf Grundlage des Gut-
achtes von
Herrn Dipl.-Ing.(FH) Rüdiger Witting die Baugrundstücke für 57 
€/m² zu verkaufen.
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Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl 
Gemeinde Bösleben-Wüllersleben 

am 12. Juni 2022

Bekanntmachung 
der öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses 

für die Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für die Ge-
meinde Bösleben-Wüllersleben findet am

Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 19:00 Uhr,
in 99310 Osthausen-Wülfershausen,
Am Flugplatz 10, Zimmer 8,
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

Mitteilungen

Jagdgenossenschaft  
Bösleben-Wüllersleben

Einladung zur Mitgliederversammlung

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Bösleben-Wüllers-
leben lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung recht 
herzlich ein.
Datum: 10.06.2022
Ort: Bürgerhaus Wüllersleben
Beginn: 19.00 Uhr

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstandes und Finanzbericht
für die Jahre 2019 - 2021

3. Bericht des Kassenprüfers
für die Jahre 2019 - 2021

4. Bericht der Jagdpächter
für die Jahre 2019 - 2021

5. Diskussion zu den Berichten

6. Entlastung des Vorstandes und des 
Kassenverantwortlichen
für die Jahre 2019 - 2021

7. Beschluss zur Verwendung des Reinertrages
für die Jahre 2019 - 2021

8. Beschluss zur Erhaltung der Selbstständigkeit 
der Jagdgenossenschaft 
Bösleben-Wüllersleben

9. Schlusswort

Bernhard Ernemann
Jagdvorsteher

5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an 
der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersen-
den, dass der Wahlbrief spätestens am 12. Juni 2022 bis 18:00 
Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 13. 
Juni 2022, um 08:00 Uhr bis voraussichtlich 12:00 Uhr, in den-
selben Wahlraum fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahl-
handlung nicht beendet werden kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

gez. Heike Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung  
der zugelassenen Wahlvorschläge für die 
Kommunalwahl am 12.06.2022 in der  
Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2022 folgen-
de Wahlvorschläge für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters in der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben als gültig zugelas-
sen, die hiermit bekannt gegeben werden.

Wahlvorschläge für die Wahl des ehrenamtlichen  
Bürgermeisters
der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben:

Wahlvorschlag 1
Einzelbewerber: - Nitsch -
Nachname,
Vorname

Geburts-
jahr

Beruf Wohnort

Nitsch,
Andreas

1965 Sachbearbei-
ter

99310
Bösleben-
Wüllersleben

Wahlvorschlag 2
Einzelbewerber: - Wosny -
Nachname,
Vorname

Geburts-
jahr

Beruf Wohnort

Wosny,
Daniel

1988 Unternehmer 
im
Einzelhandel

99310
Bösleben-
Wüllersleben

Die Bewerber haben schriftlich erklärt:
„Zu der Frage, ob ich wissentlich als hauptamtlicher oder inoffi-
zieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem 
Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet habe, gebe ich folgende Erklärung 
ab: Nein
Ich bin mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden. Mir fehlt die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht.“

gez. H. Kreft
Wahlleiterin
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8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 13. Juni 
2022, um 08:00 Uhr bis voraussichtlich 12:00 Uhr, in denselben 
Wahlraum fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung 
nicht beendet werden kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter.

gez. Heike Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen  
Wahlvorschläge für die Kommunalwahl  
am 12.06.2022 in der Gemeinde Dornheim

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters  
in der Gemeinde Dornheim

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2022 folgen-
de Wahlvorschläge für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters in der Gemeinde Dornheim als gültig zugelassen, die hiermit 
bekannt gegeben werden

Wahlvorschläge für die Wahl des
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Dornheim:

Wahlvorschlag 1:
Verein der Freiwilligen Feuerwehr Dornheim e.V.
Nachname,
Vorname

Geburts
jahr

Beruf Wohnort

Walther,
Burkhard

1962 Meister für
Maschinenbau

99310 Dornheim

Wahlvorschlag 2
Einzelbewerber: - Ojciec -
Nachname,
Vorname

Geburts
jahr

Beruf Wohnort

Ojciec,
Denis

1978 Berufs-Soldat 99310 Dornheim

Die Bewerber haben schriftlich erklärt:
„Zu der Frage, ob ich wissentlich als hauptamtlicher oder inoffi-
zieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem 
Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet habe, gebe ich folgende Erklärung 
ab: Nein
Ich bin mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden. Mir fehlt die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht.“

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl  
Gemeinde Dornheim - am 12. Juni 2022

Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung  
des Wahlausschusses für die Gemeinde Dornheim

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für die Ge-
meinde Dornheim findet am

Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 20:00 Uhr,
in 99310 Osthausen-Wülfershausen,
Am Flugplatz 10, Zimmer 8,
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Dornheim

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Dornheim

Wahlbekanntmachung 
für die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl -

am 12. Juni 2022 in der Gemeinde Dornheim

1.
Am 12. Juni 2022 findet die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl 
- in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Anschließend wird 
das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet 1 Stimmbezirk:
Der Wahlraum befindet sich in:

99310 Dornheim, Sport- und Freizeitzentrum,
Am Angertor 71 A (barrierefrei)

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum ange-
geben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichem Stimmzettel. Jeder Wähler erhält nach 
Betreten des Wahlraumes für die Wahl, für die er wahlberechtigt 
ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme 
dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufge-
druckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusammen, dass 
andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen können.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheim-
nis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wäh-
ler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kenn-
zeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine 
andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimmab-
gabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die 
Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der 
Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf ge-
meinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur 
Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an 
der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, 
dass der Wahlbrief spätestens am 12. Juni 2022 bis 18:00 Uhr dort 
eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
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ser Satzung gegenüber der Gemeinde Elleben geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

Mitteilungen

Waldgenossenschaft Haardt Loh Elleben

Bekanntmachung der Beschlüsse der MV  
vom 03.05.22

Die Mitgliederversammlung der Waldgenossenschaft Haardt Loh 
Elleben hat in ihrer Sitzung am 03.05.2022 folgende Beschlüsse 
gefasst:

• Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2021 entlastet.
• Der Haushaltsplan für 2022 wird beschlossen
• Es erfolgt keine Auszahlung des Reinertrages aus dem Jahr 

2021. Mit dem Erlös wird eine Rücklage gebildet.

Der Vorstand

Auflösung FBG Elleben
Der wirtschaftliche Verein FBG Elleben ist aufgelöst.
Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei 
dem Liquidator bis zum 30. September 2022 anzumelden.

Elleben, den 28.04.2022
Reinhardt Kämpf
An der Hauptstraße 29, 99334 Elleben

Jagdgenossenschaft Elleben

Bekanntmachung der Beschlüsse

Die Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Elleben hat 
in ihrer Sitzung am 03.05.2022 folgende Beschlüsse gefasst:

• Der Vorstand wird für das Jagdjahr 2021/2022 entlastet.
• Es erfolgt keine Auszahlung des Reinertrages der Jagdge-

nossenschaft Elleben aus dem Jagdjahr 2021/2022 an die 
Jagdgenossen.

• Der Haushaltsplan 2022 der Jagdgenossenschaft Elleben 
wird bestätigt.

Der Vorstand

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Elxleben

Wahlbekanntmachung  
für die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl -

am 12. Juni 2022 in der Gemeinde Elxleben

1.
Am 12. Juni 2022 findet die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl 
- in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Anschließend wird 
das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet 1 Stimmbezirk:
Der Wahlraum befindet sich in:

99334 Elxleben,
Gaststätte „Zum Schwarzen Hahn“, Hauptstraße 13

Bekanntmachungen von Satzungen

Haushaltssatzung der Gemeinde Elleben

(Landkreis Ilm-Kreis) vom 09.05.2022 
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Elleben folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt,
er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.117.200,00 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 316.900,00 €
ab.

§ 2
Es ist keine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
�

400 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 500 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 175.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
entfällt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Gemeinde Elleben, den 09.05.2022�  (Siegel)
gez. Corinne Krah
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung / der Haushaltsplan wurde dem Landrat-
samt Ilm-Kreis angezeigt und am 29.04.2022 beschieden.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Elleben 
für das Jahr 2022 liegt in der Zeit vom 23.05.2022 bis 07.06.2022 
während der Sprechzeit der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 
14 der VG „Riechheimer Berg, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, für jedermann zur Einsichtnahme öffent-
lich aus.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Elleben 
für das Jahr 2022 steht bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung 2022 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO 
zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im Zimmer 14 
der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, 
Am Flugplatz 10, während der Sprechzeiten zur Verfügung.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der ThürKO dieser Satzung wird unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
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Bekanntmachung der zugelassenen  
Wahlvorschläge für die Kommunalwahl  
am 12.06.2022 in der Gemeinde Elxleben

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der 
Gemeinde Elxleben

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2022 folgen-
de Wahlvorschläge für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters in der Gemeinde Elxleben als gültig zugelassen, die hiermit 
bekannt gegeben werden

Wahlvorschläge für die Wahl des
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Elxleben:

Wahlvorschlag 1:
CDU
Nachname,
Vorname

Geburts-
jahr

Beruf Wohnort

Glietsch,
Swen

1971 Technischer
Angestellter

99334 Elxleben

Wahlvorschlag 2
Einzelbewerber: - Thieler -
Nachname,
Vorname

Geburts-
jahr

Beruf Wohnort

Thieler,
Sebastian

1977 Kriminal-
kommissar

99334 Elxleben

Die Bewerber haben schriftlich erklärt:
„Zu der Frage, ob ich wissentlich als hauptamtlicher oder inoffi-
zieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem 
Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrich-
tungen zusammengearbeitet habe, gebe ich folgende Erklärung 
ab: Nein
Ich bin mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbeson-
dere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
tes der ehemaligen DDR einverstanden. Mir fehlt die Eignung 
für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht.“

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl  
Gemeinde Elxleben - am 12. Juni 2022

Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des 
Wahlausschusses für die Gemeinde Elxleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für die Ge-
meinde Elxleben findet am

Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 19:30 Uhr,
in 99310 Osthausen-Wülfershausen,
Am Flugplatz 10, Zimmer 8,
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Elxleben

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.
Gewählt wird mit amtlichem Stimmzettel. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraumes für die Wahl, für die er wahl-
berechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre 
Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimmzettel ei-
nen der aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, 
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusam-
men, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erken-
nen können.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur 
ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei 
der Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler be-
stimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung 
hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu be-
schränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler 
die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforder-
lich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt 
hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzei-
tig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 12. Juni 
2022 bis 18:00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abge-
geben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 
13. Juni 2022, um 08:00 Uhr bis voraussichtlich 12:00 Uhr, in 
denselben Wahlraum fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die 
Wahlhandlung nicht beendet werden kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Heike Kreft
Wahlleiterin
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Mitteilungen

GEMEINDE OSTHAUSEN-WÜLFERSHAUSEN

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen

Einladung zur Einwohnerversammlung

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen,

am Freitag, dem 17.06.2022 um 19:30 Uhr
findet in in der Turnhalle Osthausen

die Einwohnerversammlung der Gemeinde Osthausen-
Wülfershausen statt.
Sie haben die Möglichkeit ab 19:00 Uhr den Umbau un-
serer Kindertagesstätte zu besichtigen.

Thema der Einwohnerversammlung:
Bildung einer Landgemeinde

Ihre Meinung soll uns bei der Entscheidungsfindung hel-
fen.

Im Namen des Gemeinderates lade ich alle Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen 
recht herzlich ein.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Klaus Kolodziej
Bürgermeister
Osthausen-Wülfershausen

Bekanntmachungen  
von Satzungen

Haushaltssatzung der  
Gemeinde Osthausen-Wülfershausen

(Landkreis Ilm-Kreis) vom 09.05.2022  
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Osthausen-Wülfershausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 739.600,00 Euro

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben 422.200,00 Euro
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 126.100,00 € festgesetzt.
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§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
�

400 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 
Euro festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Gemeinde Osthausen-Wülfershausen
Osthausen, den 09.05.2022� -Siegel-
gez. Klaus Kolodziej
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung / der Haushaltsplan wurde dem Landrat-
samt Ilm-Kreis angezeigt und am 02.05.2022 beschieden.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Ost-
hausen-Wülfershausen für das Jahr 2022 liegt in der Zeit vom 
23.05.2022 bis 07.06.2022 während der Sprechzeit der VG 
„Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg, 
99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, für jeder-
mann zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Ost-
hausen-Wülfershausen für das Jahr 2022 steht bis zur Entlas-
tung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2022 
nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG 
„Riechheimer Berg“ im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 
99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, während 
der Sprechzeiten zur Verfügung.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der ThürKO dieser Satzung wird unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Osthausen-Wülfershau-
sen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind.

Mitteilungen

Jagdgenossenschaft Osthausen

Einladung zur Mitgliederversammlung

am Freitag, den 10.06.2022, 19:30 Uhr
im Gasthaus „Zum Grünen Baum“ in Osthausen

Tagesordnung
1. Begrüßung/Beschlussfassung Tagesordnung

2. Beschlüsse 2021

3. Bericht Vorstand/Kasse

4. Entlastung Vorstand/Kasse

5. Verwendung Jagdpacht 2020/2021
6. Bericht Jagdpächter

7. Vorbereitung Vorstandswahl 2023

8. Anfragen/Sonstiges

Der Jagdvorstand der J.G. Osthausen

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Witzleben

Wahlbekanntmachung für die Kommunal-
wahl - Bürgermeisterwahl -

am 12. Juni 2022 in der Gemeinde Witzleben

1.
Am 12. Juni 2022 findet die Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl 
- in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr statt. Anschließend wird 
das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde bildet 3 Stimmbezirke.
Die Wahlräume befinden sich in:

Stimm-
bezirk

Wahlgebiet Anschrift der Wahllokale

01 Witzleben Turnhalle,
Am Sportplatz 1,
99310 Witzleben (barrierefrei)

02 Achelstädt Feuerwehrhaus,
OT Achelstädt, Waidanger 22,
99310 Witzleben

03 Ellichleben Bürgerhaus,
OT Ellichleben, An der Kirche 
77,
99310 Witzleben

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimm-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist.
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amt-
lichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identi-
tätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.
Gewählt wird mit amtlichem Stimmzettel. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraumes für die Wahl, für die er wahl-
berechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre 
Stimme dadurch, dass sie entweder den auf dem amtlichen 
Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeichnen oder 
eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf 
auf dem Stimmzettel eintragen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, 
kennzeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusam-
men, dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erken-
nen können.
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlge-
heimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur 
ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer kör-
perlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu 
kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, 
kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei 
der Stimmabgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvor-
stand bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler be-
stimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung 
hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu be-
schränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler 
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Kommunalwahl - Bürgermeisterwahl  
Gemeinde Witzleben - am 12. Juni 2022

Bekanntmachung der öffentlichen Sitzung des 
Wahlausschusses für die Gemeinde Witzleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für die Ge-
meinde Witzleben findet am

Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 18:00 Uhr,
in 99310 Osthausen-Wülfershausen,
Am Flugplatz 10, Zimmer 8,
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der Gemeinde Witzleben

gez. H. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachungen von Satzungen

Haushaltssatzung der Gemeinde Witzleben

(Landkreis Ilm-Kreis) vom 02.05.2022  
für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Witzleben folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt;
er schließt
im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 784.200,00 Euro
und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben 503.100,00 Euro
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4 1)

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 95.000,00 Euro 
festgesetzt.

§ 6
nicht belegt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Gemeinde Witzleben, den 02.05.2022� - Siegel -
gez. Uwe Leuthardt
Bürgermeister

1) - nachrichtlich
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
�

330 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

gemäß Gemeinderatsbeschluss 96/2012 vom 29.11.2012 Sat-
zung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern 

die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforder-
lich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl erlangt 
hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl 
an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle so rechtzei-
tig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 12. Juni 
2022 bis 18:00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abge-
geben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 
13. Juni 2022, um 08:00 Uhr bis voraussichtlich 12:00 Uhr, in 
denselben Wahlraum fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die 
Wahlhandlung nicht beendet werden kann.
9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

gez. Heike Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung des zugelassenen  
Wahlvorschlages für die Kommunalwahl  
am 12.06.2022 in der Gemeinde Witzleben

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der 
Gemeinde Witzleben

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.05.2022 fol-
genden Wahlvorschlag für die Wahl des ehrenamtlichen Bür-
germeisters in der Gemeinde Witzleben als gültig zugelassen, 
der hiermit bekannt gegeben wird.

Wahlvorschlag für die Wahl des
ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Witzleben:

Wahlvorschlag: CDU
Nachname,
Vorname

Geburtsjahr Beruf Wohnort

Leuthardt,
Uwe

1961 Werkzeugmacher 99310 Witzleben

Der Bewerber hat schriftlich erklärt:
„Zu der Frage, ob ich wissentlich als hauptamtlicher oder in-
offizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen zusammengearbeitet habe, gebe ich folgende 
Erklärung ab: Nein
Ich bin mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbe-
sondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR einverstanden. Mir fehlt die Eig-
nung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für 
Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht.“

Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf 
dem amtlichen Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler kann 
seine Stimme vergeben, indem er den Bewerber des aufge-
druckten zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet oder 
eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf 
einträgt.

gez. H. Kreft
Wahlleiterin
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Im Jahr 1822 wurde der Neubau des 20m langen und 10m 
breiten Kirchenschiffes unserer Wüllerslebener Kirche abge-
schlossen. Im aktuellen Jahr 2022 möchten wir dieses ge-
schichtsträchtige Bauwerk würdigen und anlässlich seines 
200-jährigen Jubiläums ein Festwochenende abhalten.

Dass die Wüllerslebener Dorffeste genauso gut sein können 
wie unsere Kirmes konnten wir bisher schon dreimal bewei-
sen. So bieten wir auch dieses Jahr ein buntes Programm mit 
Spiel und Spaß für Jung und Alt, mit kulinarischen und gas-
tronomischen Höhepunkten sowie vielfältigen Tanz- und Mu-
sikdarbietungen.

Am Freitagabend beginnt das Festwochenende mit einem 
Kirchengottesdienst bei dem der Wüllerslebener Kirche der 
Name „Heilige Anna“ verliehen werden soll. Im Anschluss lädt 
der Kirchbauverein Wüllersleben e.V. zu einem Kirchenkon-
zert mit dem Schlagwerker Gerhard Gläßer ein. Auf dem Dorf-
platz werden kühle Getränke und Thüringer Grillspezialitäten 
angeboten.

Nach einem geselligen Freitagabend, beginnt der Samstag-
morgen auf dem Dorfplatz mit schwungvoller Beschallung 
durch die Liebensteiner Musikanten.
Bei bester Festzeltstimmung können zu Wildschein, Pilzpfan-
ne und Co. Gerstensaft und Brause verzehrt und Kräfte für ein 
vielfältiges Programm getankt werden. Am Nachmittag wer-
den die Kinder des Kindergarten Pfiffikus das Fest mit ihrem 
Auftritt bereichern und die Tänzerinnen des Sport- und Tanz-
zentrums Wüllersleben ihr Publikum verzaubern. Am Abend 
heißt es dann Tanzschuhe festschnüren und auf dem Dorf-
platz eine flotte Sohle zu Live Style hinlegen.

Um das Dorffest zu ermöglichen, wird die Gommerstedter 
Gasse, speziell die Zufahrt der Arnstädter Straße und der 
Stadtilmer Straße im Bereich der Kirche an den Veranstal-
tungstagen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

(Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Witzleben vom 13.12.2012 
(bekannt gegeben im Amts- und Nachrichtenblatt der VG „Riech-
heimer Berg“ Nr. 13/2012 vom 22.12.2012)

Die Haushaltssatzung / der Haushaltsplan wurde dem Landrat-
samt Ilm-Kreis angezeigt und am 22.04.2022 beschieden.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Witz-
leben für das Jahr 2022 liegt in der Zeit vom 23.05.2022 bis 
07.06.2022 während der Sprechzeit der VG „Riechheimer Berg“, 
im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg, 99310 Osthausen-
Wülfershausen, Am Flugplatz 10, für jedermann zur Einsichtnah-
me öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Witzle-
ben für das Jahr 2022 steht bis zur Entlastung und Beschluss-
fassung über die Jahresrechnung 2022 nach § 80 Abs. 3 Satz 
1 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im 
Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wül-
fershausen, Am Flugplatz 10, während der Sprechzeiten zur Ver-
fügung.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der ThürKO dieser Satzung wird unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Witzleben geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Veranstaltungen

 

Freitag 
17:00 Uhr   Festgottesdienst zur 200 Jahrfeier Kirche Wüllersleben 

19:00 Uhr   Kirchenkonzert Marimba-Phon - Gerhard Gläßer  

Getränke, Gegrilltes und Festzelt auf dem Dorfplatz 

 
Samstag 

10:00 Uhr Eröffnung des Festtages

10:30 Uhr  Frühschoppen mit den Liebensteiner Musikanten 

15:00 Uhr  Auftritt des Kindergarten Pfiffikus   

16:00 Uhr   Aufführung des Tanz- & Sportzentrums Wüllersleben 

19:00 Uhr  Tanzabend mit Live Style 

 

Natürlich sorgen wir für das leibliche Wohl mit Kaffee & Kuchen, 
Pilzpfanne und Wildschwein, sowie Spezialitäten vom Grill. Zusätzlich 

warten viele weitere tolle Überraschungen: 

 

Hüpfburg ~ Kinderschminken ~ Eis ~ Ponyreiten    
Kicker ~  Ballonwettflug ~ Kinderolympiade

 Kirchenbesichtigung 

 

Der Kirmesverein Der Kirmesverein 
Wüllersleben e.V. Wüllersleben e.V. 
bedankt sich bei:bedankt sich bei:Der Kirmesverein Wüllersleben e.V.  

bedankt sich bei:  
 

VG Riechheimer Berg, Gemeinde Bösleben-Wüllersleben,  

AGRAR Genossenschaft Bösleben, Waldgenossenschaft Wüllersleben, 

Jagdgenossenschaft Bösleben-Wüllersleben,  

Kreative Küchen Konzepte GmbH, IMOSI GmbH, 

Sparkasse Stadtilm, Bäckerei Zänker,  

Kirchbauverein Wüllersleben e.V., Liebensteiner Musikanten e.V., 

Kindergarten Pfiffikus, Tanz- & Sportzentrum Wüllersleben, 

NaturErlebnisWiese und allen Helfern 

 
für die Spenden, die geleistete Arbeit und ihre Unterstützung !!! 

Der Kirmesverein Wüllersleben e.V.  

bedankt sich bei:  
 

VG Riechheimer Berg, Gemeinde Bösleben-Wüllersleben,  

AGRAR Genossenschaft Bösleben, Waldgenossenschaft Wüllersleben, 

Jagdgenossenschaft Bösleben-Wüllersleben,  

Kreative Küchen Konzepte GmbH, IMOSI GmbH, 

Sparkasse Stadtilm, Bäckerei Zänker,  

Kirchbauverein Wüllersleben e.V., Liebensteiner Musikanten e.V., 

Kindergarten Pfiffikus, Tanz- & Sportzentrum Wüllersleben, 

NaturErlebnisWiese und allen Helfern 

 
für die Spenden, die geleistete Arbeit und ihre Unterstützung !!! 
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Kirchliche Nachrichten

Kirchengemeindeverband  
Elxleben-Witzleben

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen 
im Juni 2022

Monatsspruch Juni:
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz,
wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod. � Hohelied der Liebe 8,6

Donnerstag, 02. Juni
14:00 Uhr Elxleben Frauenkreis
18:00 Uhr Riechheim Friedensgebet
Samstag, 04. Juni - Vorabend vor Pfingstsonntag
14:30 Uhr Achelstädt Gottesdienst
16:00 Uhr Bösleben Gottesdienst mit Taufen
Sonntag, 05. Juni - Pfingstsonntag
10:00 Uhr Elxleben Konfirmationsgottesdienst

des KGV Elxleben-Witzleben
13:00 Uhr Bösleben Konfirmationsgottesdienst

des Pfarrbereichs Marlishau-
sen
zu Gast in der Kirche
zu Bösleben
(Pfarrerin C. Engelke)

Montag, 06. Juni - Pfingstmontag
09:00 Uhr Ettischleben Gottesdienst
10:30 Uhr Ellichleben Gottesdienst
Mittwoch, 08. Juni
14:30 Uhr Osthausen Gemeindenachmittag
Donnerstag, 09. Juni
16:00 Uhr Osthausen Kinderkirche im

ehemaligen Pfarrhaus
Samstag, 11. Juni
13:00 Uhr Witzleben Trauung
19:00 Uhr Elxleben Flötenkonzert
Sonntag, 12. Juni - Trinitatis
09:00 Uhr Osthausen Gottesdienst
10:30 Uhr Elleben Gottesdienst
Samstag, 18. Juni
20:00 Uhr Ellichleben Sonnenkonzert
Sonntag, 26. Juni - 2. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Elxleben Gottesdienst zur 

Einsegnung
von Pfarrerin Remdt
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